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PRÄS ID EliDENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Wien, am 19.10.1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: Durchwahl : 
LB-l093/Pr J60 

BetreFF: EntwurF eines Bundesgesetzes, mit dem das ZiviL
diens tgesetz gänder t werden sol l (ZDG-NoveLL e 1993) 

Die PrRsidentenkonFerenz der LandwirtschaFt<:ikammern iJster--

('eichs übermittel t in der Rnlage 25 Exemplare itlrer Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten EntwurF. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen 
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\ PRÄSIDENTENKONFERENZ 
.J DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium 
rür Inneres 

Post rach 100 
101-+ Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
94103/264 -IIJ/9/93 v. 14 _ 9. 1993 

Wien, am 19. 10 _ 1993 

Unser Zeichen: 
LB-1093/Pr 

DurchwahL : 
360 

Betrerr: Entwurr eines Bundesgesetzes" mit dem das Zivil-
dienstgesetz geändert werden soll (ZDG-Novelle 
1.9.93) - Stellungnahme 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern öster-

reichs beehrt sich" dem Bundesministerium rOr Inneres Tol-

gende Stell.ungnahme bekannt zu geben: 

Zu Z 2 (8 3 Rbs. 2, Rbs. 4): 

Die Präsidentenkonrerenz begrüBt die zusätzliche Rurnahme 

von weiteren Dienstleistungsbereichen" weist jedoch ~~raur 

hin" daB der Belastungsgrad der ZivildienstprLichtigen in 

diesen Dienstleistungsbereichen voraussichtl.ich ein hdchst 

unterschiedlicher sein wirä, was im Widerspruch zu den 

Intentionen des § 7 steht" in welchem die bisher vorgesehe

ne zeitliche Differenzierung beseitigt und eine einheitli

che Dauer des ordentlichen Zivildienstes von zehn l'1onaten 

restgelegt werden solL. Die RUfnahme von Tätigkeiten zur 

Erhaltung unt1 zum Rusbau der Inrrastruktur der Einrichtun-

gen wird begrüBt_ 
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Zu Z 18 (§ 28): 

Die Präsidentenkonrerenz erhebt keinen Einwand dagegen,J 

daß die prLicht zur NaturaLverpO.egung bzw. zur Teilnahme 

nur noch dann bestehen bleiben soll~ wenn es die Rrt der 

Diens t l ei s tung oder die des E.i nsa tzes errordert, bzw. wä·· 

hrend des Grundlehrganges bei internatsmäßiger l~terbrin

gung. Die Pr/is.identenkonrerenz weist jedoch mit Nßchdruck 

daraurhio, daß die Rrt der Dienstleistuog,J bzw. des Einsat

zes in der Landwirtschartlichen Betriebshilre zwingend die 

Verabreichung von Naturalverprlegung errordert,J da der Zi

vildienstprLichtige durch seinen Einsatz aur hßurig abgele

genen bäuerlichen Rnwesen keine andere Nöglichkeit zur Ver

prlegung hat. D.ie landwirtschartlichen Rechtsträger haben 

sich daher niemals grundsätzlich gegen die Regelung der 

Naturalverprlegul7g gewandt; die in den ErLäuternden Bemer-' 

kungen hierzu gemachten RusrUhrungen trerren daher rUr den 

Bereich der landwirtschartl.ichen Rechtsträger keineswegs 

zu. Der mit der Verrechnunq der Naturalverprlequnq ver

bundene Verwaltungsaurwand k6nnte durch ßndere Verrech

nungsrormen (Bevorschussunq der Verprlegungsaörindung durch 

den Rechtsträger und nachträgliche Verrechnung gegenUber 

dem Bundesministerium rUr Inneres) verringert werden . 

.Im tJbri gen wird gegen die vorgeschl. agene NoveL Li fJrung kein 

Einwand erhoben. 

Zum Vorschlag der Wiederaurnahme des § 16 ZDG (5tammge

setz)/ der durch die ZDIJ-Novell.e 1988 aurgel70ben wurde,J und 

der die Zuweisung von 2ivildienstprlichtigen an Einricl7tunq

en r'Jr einen kUrzeren 2ei traum als acht Nonate ermögl iehen 

sollte,J gestattet sich die Präsidentenkonrerenz mitzuteilen J 

daß hierrUr bei den lamJwirtschaFtlichen Reclltsträgern kein 

Bedarr besteht und dal3 die Bedenken llinsic/7tliet] des mit 

dieser Regelung verbundenen zus':itzLichen ßl1ministrativen 

Rurwandes geteilt werden. 
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Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser 5tellung

nahme durch übersendung von 25 Exemplaren in Kenntn.is ge

setzt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

gez. NR 5chwarzbdck gez. Dipl. Ing. Dr. Fahrnberger 

Rbschrirten an: 

Pri:isid.illm äes National.rates (25fach) 

dsterreichischer Bauernbund (9fach) 

Ing. 5chmid J Nd Landesregierllng J Rbt. VI/12 

Ing. Renner __ Landwirtschartskammer Kärnten 

.lng. 

Dir. 

Ing. 

Wi l äreL lner., Landwirtschaft '>kammer Od 

Ing. Ecker, Landwirtschaftskammer Salzburg 

Hornich.- Landwirtschaftskammer 5teiermark 

Herr Gahr J Landwirtschaftskammer Tirol 

.lng. Hagsp.iel.- Landw.irt 5chaft skammer für (Jorarlberg 

Frau Vizepräs. Rloisia Fischer 

Dr. Rut/7 
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